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Enrscheidung für den Abbruch - eine komperenre 
ärztliche Versorgung erlangen kann. Dem Lebens­
schurz wird dadurch insofern gedient, als sich der 
Arzt nicht wegen einer weiten Anreise der schwange­
ren Frau gedrängt sieht, den Schwangerschaftsab­
bruch am Tage ihrer Ankunft vorzunehmen.Viel­
mehr wird er sich bei einer unklaren Lage eher darauf 
beschränken, zunächst das ärztliche Gespräch mit der 
Frau zu führen und sie in Übereinstimmung mit der 
auf Lebensschutz gerichteten ärztlichen Berufspflicht 
zu beraten und einen etwaigen Eingriff auf einen 
späteren Tag verschieben. Damit eröffnet sich eine 
erneute Chance für eine Entscheidung der Frau zu­
gunsten des Ungeborenen (vgl. BVerfG, a. a. 0. , 
S.330). Auch der angestrebte zusätzliche Schutz 
durch das Bayerische Schwangerenhilfeergänzungs­
gesecz entfaltet seine Wirkung nur, wenn sich genü­
gend Ärzte in Bayern zur Abtreibung und der ihr 
vorangehenden Beratung bereit erklären. Fehlt es 
daran, so werden viele Frauen dazu veranlaßt, Abtrei­
bungen außerhalb Bayerns vornehmen zu lassen. 
Dort gelten aber keine den angegriffenen Regelungen 
vergleichbaren Bindungen, so daß der vom bayeri­
schen Gesetzgeber bezweckte zusätzliche Schutz 
nicht eintritt. 

Die mündliche Verhandlung hat ergeben, daß die 
Voraussetzungen für die Verwirklichung der darge­
stellten Gesetzesziele in Bayern derzeit nicht vorlie­
gen. Es haben erst sechs Krankenhäuser ihre Bereit­
schaft zur Vornahme von Schwangerschaftsabbrü­
chen auch nach § 218 Abs. 1 StGB erklärt oder 
angekündigt und nur 14 von rund 1.000 Gynäkolo­
gen mir der Befugnis zum ambulanten Operieren den 
Anuag auf Erlaubnis zum Schwangerschaftsabbruch 
gestellt. Selbst wenn diesen die Erlaubnis rechtzeitig 
erteilt würde, könnten sie den Ausfall der Beschwer­
deführer, die bisher weit mehr als die Hälfte aller 
Schwangerschaftsabbrüche in Bayern durchgeführt 
haben, und derjenigen Ärzte, die vor dem Erlaß des 
Gesetzes zu Schwangerschaftsabbrüchen bereit wa­
ren, nicht ausgleichen. 

b) Ergeht die einstweilige Anordnung nicht, hat 
die Verfassungsbeschwerde aber später Erfolg, so gilt 
das Gesetz zwar wie vorgesehen. Es kann aber den 
vom bayerischen Gesetzgeber angestrebten zusätzli­
chen Schurz der Leibesfrucht aufgrund der geschil­
derten Umstände nicht sofort entfalten. Aber auch 
das mit der bundesrechtlichen Regelung verfolgte 
Lebensschutzkonzept durch eine ortsnahe Beratung 
und Versorgung wird beeinträchtige. Überdies wer­
den die gesundheitlichen Risiken für die Frauen 
durch die längeren Reisen erhöht. Schließlich kön­
nen die Beschwerdeführer ihre bisherige Tatigkeit in 
Bayern nicht unverändert fortsetzen, sondern müs­
sen ihre Praxen entweder schließen oder kurzfristig 
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umstrukturieren. Damit sind berufliche und wirc­
schafdiche Einbußen für sie verbunden. 

c) Die Abwägung der Folgen ergibt, daß die 
ach teile bei einer Ablehnung der einstweiligen An­

ordnung schon deswegen überwiegen, weil sich der 
vom Landesgesetzgeber erstrebte zusätzliche Lebens­
schurz auch in diesem Fall vorläufig nicht einstellen 
würde, der Aufschub also das vom Gesetzgeber ver­
folgte Anliegen nicht berührt. Andererseits würden 
bei einer Ablehnung der einstweiligen Anordnung 
für das bundesrechdiche Lebensschutzkonzept, den 
Gesundheitsschurz der Frauen und die berufliche 
und wirtschafdiche Stellung der Beschwerdeführer 
Nachteile eintreten, ohne daß es hier aufUmfang und 
Intensität der zuletzt genannten Nachteile ankommt. 
Das führt zur vorläufigen Aussetzung von Are. 3 Abs. 
1 Satz 3 r. 2 Halbsatz 1 sowie Art. 5 Abs. 1 Halbsatz 
2 und Abs. 2 Satz 1 BaySchwHEG in dem aus dem 
Tenor ersichdichen Umfang. 

Im übrigen sind die Anträge auf Aussetzung abzu­
lehnen. Für die Übergangszeit gehen von den sonsti­
gen Vorschriften keine achceile aus, die - angesichts 
des suengen Maßstabs bei der Aussetzung von Nor­
men - so schwer wiegen, daß es gerechtfertigt wäre, 
auch diese Regelungen außer Vollzug zu setzen. Dabei 
gehe der Senat allerdings davon aus, daß es hinsicht­
lich der Meldepflichten des Art. 5 Abs. 3, der Vorla­
gepflichten des Are. 5 Abs. 4 und der hieran anknüp­
fenden Befugnisse nach Are. 7 BaySchwHEG keinen 
Anwendungsfall gibt, soweit Ärzten die Aussetzung 
zugute komme. Die genannten Pflichten dienen nach 
der Gesetzesbegründung der Überwachung, ob die 
einnahmebezogene Quotenregelung eingehalten wird 
(LTDrucks 13/4961, S. 9 f.). In gleicher Weise geht 
der Senat davon aus, daß bei Leistungserbringung und 
Kostenerstarrung nach §§ 3 und 4 des Gesetzes zur 
Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in 
besonderen Fällen vom 21. August 1995 (BGB! I S. 
1050, 1054,) die zuständigen Stellen der einstweiligen 
Anordnung des Senats Rechnung tr~gen. 

4. Angesichts der von der Bayerischen Staatsregie­
rung in der mündlichen Verhandlung geäußerten 
Befürchtung, daß die ausstehende Entscheidung 
über die beantragte einstweilige Anordnung bayeri­
sche Ärzte davon abgehalten hat, rechtzeitig Anträge 
auf Erteilung der Erlaubnis zum Schwangerschafts­
abbruch zu stellen, ist es angezeigt, insoweit ergän­
zend auch Are. 2 Satz 1 BaySchwHEG bis zum 30. 
September 1997 für solche Ärzte auszusetzen, die 
ihren Antrag bis zum Ablauf des auf die Verkündung 
dieser Entscheidung folgenden Monats stellen. Diese 
Fristen erscheinen sowohl für die zögernden Ärzte als 
auch für die zur Entscheidung berufenen Behörden 
ausreichend. Diese Ausnahme gilt nur für solche 
Ärzte, denen auch die Aussetzung zugute kommt. 

Mirgereilr von Dagmar Oberlies, Frankfurt am Main 


	CCI21062026_00027
	CCI21062026_00028

